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Zulassungsvoraussetzungen zu den Modulen 

im Überblick  

Block A 

Zugangsvoraussetzung Modul 1: 

• deutsche Sprachkenntnisse auf dem Niveau B1 

 

Zugangsvoraussetzungen Modul 2: 

• Erfolgreiche Teilnahme am Modul 1  

Oder: Pflegeerlaubnis bzw. Vorliegen der Voraussetzungen zur Erteilung der Pflegeerlaubnis 

nach § 43 SGB VIII (bitte beachten: hierfür gilt die Voraussetzung Sprachniveau im Deutschen 

auf Niveau B2).  

Personen, die einen Vorbereitungslehrgang zur Externenprüfung Kinderpflege in Bayern 

erfolgreich absolviert oder mindestens ein Jahr einer Berufsfachschule für Kinderpflege in 

Bayern (oder Fachakademie für Sozialpädagogik in Bayern) erfolgreich abgeschlossen haben, 

aber die Externenprüfung nicht erfolgreich absolviert haben, können zu Modul 2 zugelassen 

werden.  

Bitte beachten: Eine Förderung als Assistenzkraft jedoch setzt entweder die 

Tagespflegeerlaubnis (s.o.) oder die erfolgreiche Teilnahme am Modul 1 voraus. 

• Sprachniveau: B1  
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Block B 
Zugangsvoraussetzungen Modul 3: 

In Modul 3 können Teilnehmende einsteigen, die 

 

• das Modul 2 erfolgreich abgeschlossen haben  

oder  

• eine mindestens zweijährige nicht-einschlägige Berufsausbildung (im In- oder Ausland) 

erfolgreich absolviert haben 

oder 

• ein (nicht-einschlägiges) Studium erfolgreich absolviert haben (im In- oder Ausland). 

 

Zudem müssen alle Teilnehmenden folgende Nachweise erbringen:  

• Mindestalter 21 Jahre beim Start der Qualifizierung 

• Abschluss der Mittelschule oder höher  

• einen Nachweis über einschlägige Praxiserfahrung im Umfang von mindestens 800 Stunden (in 

einer Kindertageseinrichtung, im schulischen Ganztag (auch Mittagsbetreuung), der 

Kindertagespflege, Großtagespflege (GTP), schulvorbereitende Einrichtung (SVE) oder als 

Individualbegleitung), 

• sowie bei einer anderen Erstsprache als Deutsch: Nachweis ausreichender deutscher 

Sprachkenntnisse (mind. B2 Niveau). 

 

Zudem ist die Bestätigung des Arbeitgebers über die Zusage eines Arbeitsplatzes in Bayern in einer 

betriebserlaubnispflichtigen und staatlich geförderten Kindertageseinrichtung, im offenen oder 

kooperativen Ganztag oder in der staatlich geförderten Großtagespflege, jeweils mit Praxisanleitung 

vor Ort durch eine Fachkraft, zur Zulassung zu Modul 3 erforderlich (hierbei ist kein Mindestumfang 

einer wöchentlichen Arbeitszeit vorgeschrieben).  

 

Eine Tätigkeit in der Kindertagespflege, in der Mittagsbetreuung, in der GTP ohne Praxisanleitung oder 

in der SVE ist dabei nicht ausreichend. 

Zugangsvoraussetzungen zu Modul 4: 

In Modul 4 können Teilnehmende einsteigen, die das Modul 3 erfolgreich abgeschlossen haben.  

 

Ausnahme: Teilnehmende, die den Nachweis einer mindestens zweijährigen Tätigkeit als genehmigte 

Ergänzungskraftniveau gem. § 16 Abs. 4 oder 6 Satz 2 AVBayKiBiG in einer betriebserlaubnispflichtigen 

staatlich geförderten bayerischen Kindertageseinrichtung oder Großtagespflege bzw. offener oder 

kooperativer Ganztag in Bayern (mindestens 50 % der wöchentlichen Arbeitszeit) erbringen, aufgrund 

fehlender abgeschlossener einschlägiger Berufsausbildung bzw. fehlendem abgeschlossenen 

einschlägigem Studienabschluss nicht über die Zugangsvoraussetzung zu Modul 5 verfügen, können 

direkt in Modul 4 (oder freiwillig in Modul 3) einsteigen. 

 

Zudem müssen alle Teilnehmenden folgende Nachweise erbringen:  

• Abschluss der Mittelschule oder höher 

• Mindestalter 21 Jahre beim Start der Qualifizierung 
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• (bei einer anderen Erstsprache als Deutsch) den Nachweis ausreichender deutscher 

Sprachkenntnisse (mind. B2 Niveau). 

• Bestätigung des Arbeitgebers über die Zusage eines Arbeitsplatzes in Bayern in einer 

betriebserlaubnispflichtigen staatlich geförderten Kindertageseinrichtung, im offenen oder 

kooperativen Ganztag oder in einer staatlich geförderten Großtagespflege, jeweils mit 

Praxisanleitung durch eine Fachkraft vor Ort, zur Zulassung zu Modul 4 erforderlich (hierbei ist 

kein Mindestumfang einer wöchentlichen Arbeitszeit vorgeschrieben). 

 
Block C 
Zugangsvoraussetzungen zu Modul 5: 

In Modul 5 können Teilnehmende einsteigen, die entweder 1. Modul 4 erfolgreich abgeschlossen 

haben oder 2. als Quereinsteigende direkt in Modul 5 einsteigen. Je nach Einstieg gelten folgende 

verbindliche Zugangsvoraussetzungen: 

 

Einstieg über Block B, Modul 4: 

• Erfolgreicher Abschluss von Modul 4 

• Mindestalter 25 Jahre beim Start der Qualifizierung 

• Nachweis über einen Mittelschulabschluss oder höher 

• Nachweis einer mindestens zweijährigen Tätigkeit auf Ergänzungskraftniveau (mit mind. 50 % 

der wöchentlichen Arbeitszeit, Personalzustimmung gem. § 16 Abs. 6 Satz 2 AVBayKiBiG für 

mindestens einen Betreuungsbereich als Ergänzungskraft) in einer 

betriebserlaubnispflichtigen und staatlich geförderten bayerischen Kindertageseinrichtung. 

➔ Hinweis: Die Anstellungszeit während Block B wird nur dann angerechnet, wenn eine 

Anstellung als genehmigte Ergänzungskraft in einer betriebserlaubnispflichtigen und 

staatlich geförderten bayerischen Kindertageseinrichtungen im Umfang von mind. 50 % 

der wöchentlichen Arbeitszeit erfolgt ist.  

➔ Die Tätigkeit in einer Großtagespflege (GTP) oder im offenen oder kooperativen Ganztag 

in Bayern muss mindestens über einen Zeitraum von zwei Jahren nach Abschluss von 

Modul 4 erfolgt sein. Das heißt, die Praxiserfahrung in der GTP oder im offenen oder 

kooperativen Ganztag während der Qualifizierung in Block B wird nicht angerechnet. 

• Bei einer anderen Erstsprache als Deutsch: Nachweis ausreichender Sprachkenntnisse (mind. 

B2 Niveau) 

• Nachweis über ein bestehendes Arbeitsverhältnis von mindestens  

50 % der wöchentlichen Arbeitszeit als genehmigte Ergänzungskraft gem. § 16 Abs. 6 Satz 2 

AVBayKiBiG in einer betriebserlaubnispflichtigen Kindertageseinrichtung in Bayern mit 

Praxisanleitung durch eine Fachkraft zu Beginn der Qualifizierung.  

 

Einstieg über Quereinstieg in Modul 5: 

• Nachweis über den Abschluss einer mindestens zweijährigen einschlägigen Berufsausbildung 

(z.B. Kinderpflege) oder eines einschlägigen Studiums (z.B. inländisches Grundschullehramt) 

• Mindestalter 25 Jahre beim Start der Qualifizierung 

• Nachweis über Mittelschulabschluss oder höher 
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• Nachweis über eine mindestens zweijährige Tätigkeit auf Ergänzungskraftniveau für 

mindestens einen Betreuungsbereich als Ergänzungskraft (mit mindestens 50 % der 

wöchentlichen Arbeitszeit) in einer betriebserlaubnispflichtigen und staatlich geförderten 

bayerischen Kindertageseinrichtung gem. § 16 Abs. 6 Abs. 2 AVBayKiBiG oder zwei Jahre 

Tätigkeit in einer staatlich geförderten GTP oder im offenen oder kooperativen Ganztag in 

Bayern 

• Bei einer anderen Erstsprache als Deutsch: Nachweis ausreichender Sprachkenntnisse (mind. 

B2 Niveau) 

• Nachweis über ein bestehendes Arbeitsverhältnis von mindestens  

50 % der wöchentlichen Arbeitszeit als genehmigte Ergänzungskraft gem. § 16 Abs. 6 Satz 2 

AVBayKiBiG in einer betriebserlaubnispflichtigen und staatlich geförderten 

Kindertageseinrichtung in Bayern mit Praxisanleitung durch eine Fachkraft zu Beginn der 

Qualifizierung. 

 

 


